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Landkreis Rostock 
Der Landrat  

Vergabeart Verhandlungsvergabe 

Vergabe-Nr. 2026-008-UVgO-VV 

Ausschreibungsgegenstand Freiberufliche Leistung 

Art und Umfang der Leistung Hauptprüfungen von Ingenieurbauwerken nach DIN 1073, Punkt 5.2 

Ort der Ausführung Landkreis Rostock 

Ende der Bewerbungsfrist 01.02.2026 

Voraussichtlicher Zeitraum  

der Leistungserbringung 
März bis November 2026 

Nachweis der Eignung, Fachkunde 

und Leistungsfähigkeit 

Die Eignungsunterlagen finden Sie in der Anlage. 

Alle Bewerber werden aufgefordert, die geforderten Unterlagen 

vollständig ausgefüllt und unterschrieben -ausschließlich per Mail- 

einzureichen. 

Ein Anspruch auf Beteiligung am Wettbewerb besteht nicht. 

Mindestanforderungen  

an die Leistung 
Hauptprüfungen von Ingenieurbauwerken nach DIN 1073, Punkt 5.2 

Sonstige Angaben 
Die Veröffentlichung dieser Bekanntmachung dient der Wahrung der 

Transparenz.  

Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung der Ausschreibung erfolgt auf der Internetseite 

 bi-Ausschreibungsdienste 

 bund.de 

 EU-Amtsblatt 

 subreport-Vergabeplattform 

 Iandkreis-rostock.de 

Beschaffungsstelle 

Landkreis Rostock Außenstelle Bad Doberan 

-Vergabestelle- 

August-Bebel-Str. 3 

18209 Bad Doberan 

Telefon +49 (0) 3843 / 755 - 10022 

Telefax  +49 (0) 3843 / 755 - 10810  

E-Mail Kontakt: christin.motzkuhn@lkros.de 

Datum der Veröffentlichung 22.01.2026 

 

  

Vergabebekanntmachung – Binnenmarktrelevanz - 
(GEM. VGMINARBV M-V § 8) 

 

Amt für Service- und 

Gebäudemanagement  

Zentrale Vergabestelle 

 

mailto:christin.motzkuhn@lkros.de


 
   

    

  

 
 

 
 
 
 
 

    

 

  
 

 
 

     
   

        
       

   
        
      
                   

 

                        

 
 

  
 

 

 
 
 

  
  
  

 

   

 

 
  

 
 

   
  
  
  
  
  

     

    

    

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Landkreis Rostock 
- Vergabestelle -

Eigenerklärung zur Eignung 

Bewerber/Bieter 

Der Bewerber/ Bieter gehört zum gewerblichen Mittelstand (KMU): 

ja  

Begriffsbestimmung: 

weniger als 250 Beschäftigte und 
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mill. Euro 
oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
43 Mill. Euro haben und 
keiner Gruppe verbundener Unternehmen angehören 
oder einer Gruppe verbundener Unternehmen 
angehören, die die vorstehenden Voraussetzungen 
erfüllt   

nein  

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes Ich bin/Wir sind eingetragen im Handelsregister 
oder Wohnsitzes 

unter der Nummer  

beim Amtsgericht 

Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das 
Handelsregister verpflichtet. 

Ich gehöre/Wir gehören zu 
Handwerk 
Industrie 
Handel 
Versorgungsunternehmen 
Sonstigem 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in 
die Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer 

Angabe, ob ein Insolvenzverfahren oder ein Ein Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares gesetzlich geregeltes vergleichbares gesetzlich 
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung geregeltes Verfahren wurde 
beantragt worden ist oder der Antrag mangels beantragt. 
Masse abgelehnt wurde oder ein 
Insolvenzplan rechtkräftig bestätigt wurde. Ein Insolvenzverfahren oder ein 

vergleichbares gesetzlich 
geregeltes Verfahren wurde 
eröffnet. 
Ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens oder eines 
vergleichbaren gesetzlich 
geregelten Verfahrens wurde 
mangels Masse abgelegt. 

ja nein 

Eigenerklärung zur Eignung 



 
   

    

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

   
 

    

  
 
 
 

 
  

 

  
  

  
  

 
  
  

 
  

  
   
  
  
   
  
   
   
   
  
   
  
  

  
  

 
 

  
  

 
  
  
   

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

Landkreis Rostock 
- Vergabestelle -

Ein Insolvenzplan wurde 
rechtskräftig bestätigt. 

Falls ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, werde ich/werden wir ihn auf Verlangen 
vorlegen. 

ja nein 

Angabe, ob sich das Unternehmen in Mein/Unser Unternehmen befindet 
Liquidation befindet sich in Liquidation. 

Angabe, dass nachweislich keine schwere 
Verfehlung begangen wurde, die die 
Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt 

Ich erkläre, Wir erklären, dass keine schwere 
Verpfehlung vorliegt, die meine/unsere 
Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt, z.B. 
- wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB)
- wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132 a
STPO)
- wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO)
- rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2
Jahre gegen Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben
wegen

- Mitgliedschaft in einer kriminellen
Vereinigung (§129 StGB)

- Geldwäsche (§ 261 StGB)
- Bestechung (§ 334 StGB)
- Vorteilsgewährung (§ 333 StGB)
- Diebstahl (§ 242 StGB)
- Unterschlagung (§ 246 StGB)
- Erpressung (§ 53 StGB)
- Betrug (§ 263 StGB)
- Subventionsbetrug (§ 264 StGB)
- Kreditbetrug (§265b StGB)
- Untreue (§ 266 StGB)
- Urkundenfälschung (§ 267 StGB)
- Fälschung technischer Auszeichnungen

(§ 268 StGB)
- Delikte im Zusammenhang mit

Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB)
- wettbewerbsbeschränkende Absprachen

bei Ausschreibungen (§298 StGB)
- Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§

299 StGB)
- Brandstiftung (§ 306 StGB)
- Baugefährdung (§ 319 StGB)
- Gewässer- und Bodenverunreinigungen

(§§ 324, 234a StGB)
- unerlaubter Umgang mit gefährlichen

Abfällen (§326 StGB)
die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten 
oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
geahndet wurde. 

Ich/Wir erkläre (n), dass ich/wir in den letzten 
Jahren nicht 
- gem. § 21 Abs. 1 oder 2. i.V.m § 8 Abs. 1 Nr. 2,
§§ 9 bis 11 des Schwarzarbeiterbekämpfungs-
gesetzes

Eigenerklärung zur Eignung 



 
   

    

    
 

   
 

   
  

  
  

   
   

 
 

 
 
 

 

   
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
     

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 
 

 

Landkreis Rostock 
- Vergabestelle -

- § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch 
- §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b oder 2 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
- § 266a Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches mit
einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten
oder einer Geldstrafe von mehr als 90
Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als
2.500 Euro belegt worden bin/sind oder
- gem. § 21 Abs. 1 i. V.m § 23 des
Arbeitnehmerentsendegesetzes mit einer
Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot 
der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO 
beim Bundesamt für Justiz anfordern. 

Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von 
Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß 
erfüllt ist, sowie sie der Pflicht zur 
Beitragszahlung unterfallen. 

Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir 
meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von 
Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der 
Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, 
ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung der tariflichen Sozialkasse vorlegen. 

Angabe, dass sich das Unternehmen bei der 
Berufsgenossenschaft angemeldet hat. 

Ich bin/Wir sind Mitglied 
der Berufsgenossenschaft 

unter Nummer: 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen 
Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 

Eigenerklärung zur Eignung 



 
   

  

    
  

  

   
    

  
          

 

___________________________  

Landkreis Rostock 
- Vergabestelle -

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen der Eigenerklärungen innerhalb von 6 
Kalendertagen nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorgelegt werden müssen. 

Ebenfalls mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt des Informationsblattes nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 

Datum und Ort   _____________________________________ 
Unterschrift/Firmenstempel 

Hinweis: 
Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform (falls gefordert: die elektronische Signatur) die 

händische Unterschrift. 

Eigenerklärung zur Eignung 



 

Informationen 
nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung Ansprechpartner 

Landkreis Rostock 
Der Landrat 
Am Wall 3-5 
18273 Güstrow 
www.landkreis-rostock.de  

10 
Vergabestelle 
Frau Kunst 
Telefon:  03843 755 10021 
E-Mail:    adriana.kunst@lkros.de 

 

Zweck der Datenverarbeitung: 

− - Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 

− - § 97 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),  

− - § 31 Abs. 1 und 2 UVgO,  

− - § 6 Abs. 3 VOB/A 

Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten durch die betroffene Person: 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, für einen Ver-
tragsabschluss erforderlich oder die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten zur An-
tragsbearbeitung bereitzustellen. 

Mögliche Folgen der Nichtbereitstellung bzw. Zurückhaltung von personenbezogenen Daten sind: 

Aufnahme in Bieterdatei sowie Beteiligung am Ausschreibungsverfahren nicht möglich  

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

- ggf. diverse Planungs- und Ingenieurbüros 

 

Geplante Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

☒ nein ☐ ja 

 
 
Wenn ja, weitere Informationen gem. Art. 13 Abs. 1 lit. f) bzw. Art. 14 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 

 
 

 

Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: 

Die Speicherdauer für die erhobenen Daten richtet sich unter Beachtung gesetzlicher, satzungsmäßiger oder 
vertraglicher Aufbewahrungsfristen nach Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO. 

 

Information zu Betroffenenrechten  

Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit 
und Widerspruch bezüglich aller Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten weisen wir Sie an dieser Stelle 
ausdrücklich hin. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Art. 15 bis 21 DS-GVO. 

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung, können Sie diese jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen.  

Sie haben das Recht Beschwerden beim Landesbeauftragten für Datenschutz zu erheben. 
Postanschrift: Schloss Schwerin, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin, 
Tel.: 0385 / 59494-0 oder E-Mail: info@datenschutz-mv.de.  

 

Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten  

Landkreis Rostock 
Datenschutzbeauftragter 
Am Wall 3-5, 18273 Güstrow 

Telefon: 03843 / 755 - 30301 
E-Mail: datenschutz@lkros.de  

 

https://www.landkreis-rostock.de/
mailto:info@datenschutz-mv.de
mailto:datenschutz@lkros.de
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Erklärungen des Unternehmens nach dem 
Tariftreue- und Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern (TVgG M-V) 

und der Mindestarbeitsbedingungenverordnung (MinArbV M-V) 
 
 
Erklärung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V - Mindestarbeitsbedingungen nach 

Maßgabe von repräsentativen Tarifverträgen 
 

Mein Unternehmen verpflichtet sich, den bei der Ausführung dieser Leistung beschäftigten 

Arbeitnehmenden die Arbeitsbedingungen des/der nachstehenden, in der MinArbV M-V für 

repräsentativ erklärten Tarifvertrages/Tarifverträge zu gewähren: 

 
Schienenpersonennahverkehr 
 

  Tarifverträge zwischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der Mobilitäts- und  
Verkehrsdienstleister e. V. (AGV MOVE) und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG), § 1 Absatz 1 Nummer 1 MinArbV M-V, Anhang I Buchstabe A Nummer 1 der MinArbV 
M-V 
 

  Tarifverträge zwischen dem Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der Mobilitäts- und 
Verkehrsdienstleister e. V. (AGV MOVE) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL), § 1 Absatz 1 Nummer 2 MinArbV M-V, Anhang I Buchstabe A Nummer 2 der MinArbV 
M-V 

 

  Tarifverträge mit Bezug auf die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG), § 1 Absatz 1 
Nummer 3 MinArbV M-V, Anhang I Buchstabe A Nummer 3 der MinArbV M-V 

 
Sonstiger öffentlicher Personennahverkehr 
 

  Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern) zwischen dem 
Kommunalen Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. (KAV) und der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft e. V. (ver.di) vom 18. März 2003 in der Fassung des 7. 
Änderungstarifvertrages vom 12. März 2024, § 1 Absatz 2 Nummer 1 MinArbV M-V,       
Anhang I Buchstabe B der MinArbV M-V 

 

 

  Keine repräsentativen Tarifverträge zutreffend. 
 

 

Erklärung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V - Mindestarbeitsbedingungen nach 

Maßgabe von Branchentarifverträgen 
 

Mein Unternehmen verpflichtet sich, den Arbeitnehmenden bei der Ausführung der Leistung 

mindestens die Arbeitsbedingungen auf Grundlage der Branchentarifverträge folgender 

Tarifbereiche zu gewähren: 

 
  Baugewerbe, § 2 Absatz 1 Nummer 1 MinArbV M-V, Anhang II Nummer 1 der  

MinArbV M-V 
 

  Gebäudereinigerhandwerk, § 2 Absatz 1 Nummer 2 MinArbV M-V, Anhang II Nummer 2  
der MinArbV M-V 

 

  Metall- und Elektroindustrie, § 2 Absatz 1 Nummer 3 MinArbV M-V, Anhang II  
Nummer 3 der MinArbV M-V 

 

  Wach- und Sicherheitsgewerbe, § 2 Absatz 1 Nummer 4 MinArbV M-V, Anhang II  
Nummer 4 der MinArbV M-V 

 

 



 
2 

 

  IT-Dienstleistungen, § 2 Absatz 1 Nummer 5 MinArbV M-V, Anhang II Nummer 5 der 
MinArbV M-V 

 

  Umweltschutz und Industrieservice, § 2 Absatz 1 Nummer 6 MinArbV M-V, Anhang II 
Nummer 6 der MinArbV M-V 

 
 

  Kein Branchentarifvertrag zutreffend. 
 

 

  Erklärung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V –  

Vergaberechtlicher Mindestlohn 
 

Soweit nach der MinArbBV M-V keine Pflichten zur Gewährung Mindestarbeitsbedingungen 

nach Maßgabe von repräsentativen Tarifverträgen oder Branchentarifverträgen bestehen, 

verpflichtet mein Unternehmen sich, den Arbeitnehmenden bei der Ausführung der 

Leistung einen Vergaberechtlichen Mindestlohn von 13,98 Euro (brutto) pro Stunde zu 

zahlen. 

 

 

  Erklärung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V –  

 Nachunternehmer (falls zutreffend) 
 

Mein Unternehmen verpflichtet sich, dem/den Nachunternehmen die für das Unternehmen 

geltenden Pflichten aufzuerlegen und die Beachtung dieser Pflichten durch das/die 

Nachunternehmen zu überwachen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________   ______________________________________________________________________ 

Ort / Datum      Firmenstempel und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

       Name des Erklärenden (bei Textform) 
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Hinweise: 
 

1.  Zur Erklärung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V:  
 

Der Auftragnehmer ist an den vollen Wortlaut der Tarifverträge/des Tarifvertrages gebunden. 
Die im Anhang I der MinArbV M-V bekannt gemachten Arbeitsbedingungen sind dort nur 
nachrichtlich aufgeführt.  

 
Die repräsentativen Tarifverträge sind unter der Internetadresse  

 
Öffentliches Auftragswesen - Regierungsportal M-V 

 
einzusehen. 

 
 

2.  Zur Erklärung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V:  
 

Verbindlich sind allein die im Anhang der MinArbV M-V bekannt gemachten 
Mindestarbeitsbedingungen. Der Text bestehender Tarifverträge ist für die Auftragnehmer 
unbeachtlich. Der volle Wortlaut der MinArbV M-V ist beigefügt. 

 
 

3.  Für die Gewährung der Mindestarbeitsbedingungen gilt Folgendes: 
 

a. Repräsentative Tarifverträge (vgl. § 5 TVgG M-V) 
 

Änderungen der Tarifverträge während der Ausführungslaufzeit sind nachzuvollziehen, wenn 
sie in der MinArbV M-V bekannt gegeben worden sind.  

 

Bei einer vereinbarten Auftragsdauer von bis zu zwei Monaten sind als anzuwendende 
Arbeitsbedingungen nur Entgelte und Zuschläge zu berücksichtigen. Beträgt die vereinbarte 
Auftragsdauer mehr als zwei Monate, sind zusätzlich zu den Entgelten und Zuschlägen die 
weiteren Arbeitsbedingungen des repräsentativen Tarifvertrages einzuhalten, auf den sich 
die Erklärung des Unternehmens nach § 5 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V bezieht.  

 

Bei zeitlich auseinanderliegenden Leistungsabschnitten werden die Abschnitte zwecks 
Ermittlung der Auftragsdauer addiert. Lässt sich vorab keine genaue Auftragsdauer 
bestimmen, genügt eine begründete Schätzung; die Schätzung ist zu dokumentieren. 

 
b. Mindestarbeitsbedingungen nach Maßgabe von Branchentarifverträgen 
(vgl. § 6 TVgG M-V, § 3 MinArbV M-V) 

 

Änderungen der MinArbV M-V während der Ausführungslaufzeit sind nachzuvollziehen.  
 

Bei einer vereinbarten Auftragsdauer von bis zu zwei Monaten sind als anzuwendende 
Arbeitsbedingungen nur Entgelte und Zuschläge zu berücksichtigen. Beträgt die vereinbarte 
Auftragsdauer mehr als zwei Monate, sind zusätzlich zu den Entgelten und Zuschlägen die 
weiteren in der MinArbV M-V enthaltenen Arbeitsbedingungen einzuhalten, auf die sich die 
Erklärung des Unternehmens nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V bezieht.  
 

Bei zeitlich auseinanderliegenden Leistungsabschnitten werden die Abschnitte zwecks 
Ermittlung der Auftragsdauer addiert. Lässt sich vorab keine genaue Auftragsdauer 
bestimmen, genügt eine begründete Schätzung; die Schätzung ist zu dokumentieren. 

 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung der Auftragsdauer ist der Tag, an dem die 
Auftragsbekanntmachung abgesendet oder das Vergabeverfahren auf andere Weise 
eingeleitet wird.  

 

Die Arbeitnehmenden werden entsprechend ihrer tatsächlich ausgeübten Tätigkeit 
eingruppiert. Bei dauernder Ausübung verschiedener Tätigkeiten erfolgt die Eingruppierung 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Wirtschaft/%C3%96ffentliches-Auftragswesen/


 
4 

entsprechend der überwiegenden Tätigkeit. Lässt sich eine überwiegende Tätigkeit nicht 
feststellen, ist die höhere Tarifgruppe maßgebend. 

 

Treffen mehrere Zuschläge für die gleiche Arbeit zusammen, so wird nur der jeweils höhere 
Zuschlag bezahlt. 
 

Anteiliger Anspruch entsteht jeweils für jeden vollen Tätigkeitsmonat des Arbeitnehmenden 
bei der Ausführung des Auftrags. Der Urlaubsanspruch beträgt für jeden vollen 
Kalendermonat der Ausführung des Auftrags ein Zwölftel. 

 

Teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmenden ist Arbeitsentgelt oder eine andere geldwerte 
Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil der Arbeitszeit an der 
Arbeitszeit vergleichbar vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmender entspricht. 

 

Soweit eine Sonderzahlung gewährt wird, ist sie am 1. Dezember des Jahres fällig. 
 
 

4.  Der öffentliche Auftraggeber hat nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 und 2 TVgG M-V die 
Befugnis, bei dem beauftragten Unternehmen die Einhaltung bestehender Pflichten zur 
Gewährung von Mindestarbeitsbedingungen zu überprüfen. Hierzu hat das beauftragte 
Unternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen bereitzuhalten und auf Verlangen der 
prüfenden Stelle vorzulegen oder elektronisch zu übermitteln; auf Befragen hat es zu den 
Unterlagen Auskünfte zu erteilen. Dies umfasst insbesondere Entgelt- und Meldeunterlagen, 
Aufzeichnungen und andere Geschäftsunterlagen, aus denen Art, Umfang, Dauer und 
tatsächliche Entlohnung sowie Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmenden hervorgehen oder 
abgeleitet werden können. Das Unternehmen hat personenbezogene Beschäftigtendaten in 
den Unterlagen zu anonymisieren; es hat die Anonymisierung aufzuheben, soweit die 
prüfende Stelle konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß darlegt. Die Arbeitnehmenden sind 
von ihren Arbeitgebenden auf die Möglichkeit dieser Kontrollen hinzuweisen. Für 
Nachunternehmen und diesen gleichgestellte Unternehmen gilt § 15 Absatz 3 TVgG MV. 

 
 

5.  Sanktionen bei Verstößen gegen Pflichten die nach Maßgabe der abgegebenen Erklärung 
zu Mindestarbeitsbedingungen bestehen, sind Gegenstand einer gesondert abzugebenden 
Erklärung (vgl. § 16 Absatz 1 und 2 TVgG M-V). Das beauftragte Unternehmen hat 
seinerseits Vereinbarungen mit Nachunternehmen und gleichgestellten Unternehmen zu 
schließen. Entsprechendes gilt auf allen weiteren Stufen einer Vertragshierarchie (§ 16 
Absatz 3 TVgG MV). Unternehmen, die zur Einhaltung der Pflichten nach Maßgabe der 
Erklärung zu Mindestarbeitsbedingungen verpflichtet worden sind, haben dem öffentlichen 
Auftraggeber festgestellte Verstöße gegen diese Pflichten und den begründenden 
Sachverhalt mitzuteilen (§ 16 Absatz 4). 
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Verpflichtungen des beauftragten Unternehmens nach dem 

Tariftreue- und Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern 

(TVgG M-V) 
 

 

Soweit das Unternehmen eine Erklärung zu Mindestarbeitsbedingungen im Sinne des                                

§ 14 Satz 1 TVgG M-V abgegeben hat, gelten mit dem Zuschlag folgende Bestimmungen: 

 

 

- nach Maßgabe von § 15 TVgG M-V (Kontrollen): 
 

Das Unternehmen verpflichtet sich, mit Nachunternehmen folgende Befugnisse  

und Pflichten zu vereinbaren: 
 

• Das Unternehmen hat als prüfende Stelle die Befugnis, Kontrollen bei seinen 

Nachunternehmen durchzuführen, um die Einhaltung der Pflichten zu überprüfen, die 

nach Maßgabe der abgegebenen Erklärung zu Mindestarbeitsbedingungen bestehen.  
 

• Für diese Kontrollen haben die Nachunternehmen vollständige und prüffähige 

Unterlagen bereitzuhalten und auf Verlangen der prüfenden Stelle vorzulegen oder 

elektronisch zu übermitteln; auf Befragen haben sie zu den Unterlagen Auskünfte zu 

erteilen. Dies umfasst insbesondere Entgelt- und Meldeunterlagen, Aufzeichnungen und 

andere Geschäftsunterlagen, aus denen Art, Umfang, Dauer und tatsächliche 

Entlohnung sowie Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmenden hervorgehen oder 

abgeleitet werden können. Die Nachunternehmen haben personenbezogene 

Beschäftigtendaten in den Unterlagen zu anonymisieren; sie haben die Anonymisierung 

aufzuheben, soweit die prüfende Stelle konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß darlegt. 

Die Arbeitnehmenden sind von ihren Arbeitgebenden auf die Möglichkeit dieser 

Kontrollen hinzuweisen. 
 

• Die Nachunternehmen treffen den vorstehenden Punkten entsprechende 

Vereinbarungen mit ihren eigenen Nachunternehmen. Sie verpflichten diese, ihrerseits 

entsprechende Vereinbarungen mit Nachunternehmen auf weiteren Stufen der 

Vertragshierarchie zu treffen. 

 
Verleiher nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und Werkvertragsunternehmen gelten als 

Nachunternehmen. 
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- nach Maßgabe von § 16 TVgG M-V (Sanktionen): 
 

• Für jeden schuldhaften Verstoß gegen Pflichten, die nach der abgegebenen Erklärung 

zu Mindestarbeitsbedingungen bestehen, verwirkt das Unternehmen eine Vertragsstrafe 

in Höhe von  
 

0,5 Prozent1 
 

Der geschuldeten Vergütung (ohne Umsatzsteuer). Bei mehreren Verstößen darf die 

Summer der Vertragsstrafen 
 

0,5 Prozent1 
 

der geschuldeten Vergütung (ohne Umsatzsteuer) erreichen. Übersteigt die geschuldete 

Vergütung (ohne Umsatzsteuer) den geschätzten Auftragswert, so tritt der geschätzte 

Auftragswert an deren Stelle.2 
 

 

• Die schuldhafte Nichterfüllung der nach der abgegebenen Erklärung zu 

Mindestarbeitsbedingungen bestehenden Pflichten durch das Unternehmen berechtigt 

den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung. 

 

 
 

 

 

 

 

 

______________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

Ort / Datum      Firmenstempel und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

       Name des Erklärenden (bei Textform) 
 

 

1vom Auftraggeber einzutragen 
2 Erläuterung: Nach § 16 Absatz 1 Satz 1 TVgG M-V hat der öffentliche Auftraggeber mit dem Unternehmen für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu fünf 
Prozent des Auftragswertes zu vereinbaren; bei mehreren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen zehn Prozent des Auftragswertes nicht überschreiten. Das Gesetz meint den 
geschätzten Auftragswert. Aus dem Urteil des BGH vom 15.02.2024 (Az.: VII ZR 42/22) ergibt sich allerdings, dass auf den endgültigen Vergütungsanspruch (bei Bauleistungen: 
„Abrechnungssumme“) abzustellen ist. In diesem Sinne ist die vorstehende formularmäßige Erklärung zu verstehen. Dabei bildet der geschätzte Auftragswert nach § 16 Absatz 1 Satz 
1 TVgG M-V die absolute Obergrenze. 
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